
Gültig ab 01.01.2026      
 

   
 

Tarife für Gemeindedolmetschende mit Wohnsitz Cottbus 
 

 
1. Für Einsätze außerhalb des AB Gebiets werden die Fahrkosten und gegebenenfalls die 

Fahrzeitentschädigung folgendermaßen berechnet: 
 

Zone einfache Distanz  Gesamtfahrtkosten  

für den Einsatz 

Fahrzeitentschädigung 

für den Einsatz 

62 innerhalb AB 06,00€ 00,00€ 

22 außerhalb AB und unter 12 km 07,50€ 00,00€ 

Spree-Neiße 

23 12 bis unter 25 km (Spremberg) 10,00€ 03,00€ 

24 25 bis unter 40 km (Forst) 13,00€ 03,00€ 

25 40 bis unter 60 km (Guben) 20,00€ 03,00€ 

Oberspreewald-Lausitz 

26 12 bis unter 25 km (Vetschau)  10,00€ 03,00€ 

27 25 bis unter 55 km (Senftenberg, 
Lübbenau) 

16,50€ 05,00€ 

33 55 km bis unter 75 km (Lauchhammer) 24,00€ 07,00€ 

Dahme-Spreewald 

34 45 bis unter 65 km (Lübben) 20,00€ 03,00€ 

35 65 km bis unter 100 km (Königs 
Wusterhausen) 

36,50€ 07,00€ 

Elbe-Elster 

36 50 bis unter 70 km (Finsterwalde) 20,00€ 05,00€ 

37 70 km bis unter 90 km (Elsterwerda) 28,00€ 10,00€ 

 
  
 Maßgeblich für in Cottbus und näherer Umgebung wohnhafte Sprachmittler*innen ist die Distanz 

zwischen der Wohnadresse und der Einsatzadresse. Für Sprachmittler*innen, die außerhalb von 
Cottbus und näherer Umgebung wohnen, werden gesonderte Vereinbarungen getroffen.  

 
 Für weitere Anfahrtswege werden Fahrtkosten und Fahrzeitentschädigung vor dem jeweiligen 

Einsatz vereinbart. 
 
_____________________     ______________________ 
 
ISA e.V.       Auftragnehmer*in 
Gemeindedolmetschdienst 
 


